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1. Betreff: Neubau Ortenau Klinikum - Sachstandsbericht zum Grunderwerb und 

Einleitung der Vorbereitenden Untersuchungen 
 

 
2. Beratungsfolge: Sitzungstermin Öffentlichkeitsstatus 

1. Eilentscheidung nach vorherigem  
Gremienvotum 
 

07.04.2020 nicht öffentlich 

2. Gemeinderat 27.04.2020 öffentlich 

 
Beschlussantrag (Vorschlag der Verwaltung): 
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis von den Zwischenergebnissen zum freihändigen 
Grunderwerb. 
 
Der Gemeinderat beschließt für Grunderwerbsfälle, bei denen eine Einigung bis zum 
31.03.2020 erfolgt ist, ein Notartermin im März 2020 aus formalen Gründen aber 
nicht mehr möglich ist, und auf Grund der aktuellen Situation, eine Fristverlängerung 
für den jeweiligen Notartermin bis längstens 30.06.2020. 
 
Der Gemeinderat beschließt den unverzüglichen Beginn der Vorbereitenden Unter-
suchungen für eine Städtebauliche Entwicklungsmaßahme für das in Anlage 1 abge-
grenzte Gebiet gemäß § 165 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit § 141 Abs. 3 BauGB, 
sofern bis zum 31.03.2020 nicht alle bislang landwirtschaftlich genutzten Grundstü-
cke im Gebiet „Klinikcampus Offenburg“ erworben werden konnten bzw. Einigung 
zum Grunderwerb erzielt wurde (Vorratsbeschluss). 
 
 

Empfehlung des Gremiums: 

 
Eilentscheidung nach vorherigem Gremienvotum 

 
vom 07.04.2020  

 
Abstimmungsergebnis: Ja 27  Nein 12  Enth. 0    

 
Der Oberbürgermeister hat nach erfolgtem Votum entschieden:  
 
 
 
 
 
Offenburg, den 16.4.2020  ________________________ 
      Marco Steffens  



 
 

 
 
 

 

      Oberbürgermeister 
Begründung Eilentscheid: 
 
Aufgrund der Empfehlung des Innenministeriums Baden-Württemberg zur Corona-
Verordnung sind Gremiensitzungen der Gebietskörperschaften auch in der Phase 
der Pandemie rechtlich möglich. Der Gedanke des Infektionsschutzes und die Über-
legungen der Verordnungen sollen aber analog herangezogen werden. Das Landrat-
samt Ortenaukreis spricht sich sogar gegen das Abhalten von Gremiensitzungen aus 
- jedenfalls sollen diese soweit als irgend möglich reduziert werden.  
 
In Absprache mit dem Ältestenrat werden daher nur noch wenige Gemeinderats-
Sitzungen abgehalten, für die zwischenzeitlich dringlich zu treffenden Entscheidun-
gen hat man sich auf die Einholung des Votums aus dem Gremium und Entschei-
dung/Erledigung durch den Oberbürgermeister verständigt.  
 
 
 
Beschluss des Gremiums: 

 
Gemeinderat 

 
vom 27.04.2020  

 
Ergebnis: zur Kenntnis genommen 
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